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bleibenden Elternteil allerdings, wenn das Kind im Aus-
land geboren wurde und der abgebende Elternteil seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat.

b) Volljährigenadoption
Für die notarielle Praxis ist besonders wichtig, dass eine 
Beratungspfl icht nur bei Stiefkindadoptionen von Min-
derjährigen, nie bei Volljährigenadoptionen i.  S.  d. 
§§  1767 ff . BGB besteht (Bernauer, notar 2021, 79, 
81). Dies gilt selbst dann, wenn die Volljährigenadop-
tion mit den Wirkungen einer Minderjährigenadoption 
(vgl. § 1772 BGB) erfolgen soll. Dies folgt daraus, dass 
sich der Anwendungsbereich des Adoptionsvermitt-
lungsgesetzes auf die Adoption Minderjähriger be-
schränkt, wie sich auch aus § 1 S. 1 AdVermiG ergibt 
(Bernauer, notar 2021, 79, 81; Keuter, NZFam 2021, 
49, 50).

c) „Stiefkindadoption“ nach dem Tod des leiblichen 
Elternteils 
Ob der in Frage 3.c) genannte Fall des Vorversterbens 
der Ehefrau (die zugleich Mutter des minderjährigen 
anzunehmenden Kindes ist) auch einen Ausnahmefall 
darstellt, bei dem eine Beratungspfl icht des Annehmen-
den entfällt, ist zweifelhaft. Eine ausdrückliche Stel-
lungnahme in Rspr. oder Lit. liegt hierzu bislang leider 
nicht vor. 

Aus unserer Sicht dürfte §  9a Abs. 1 AdVermiG be-
reits deswegen keine Anwendung fi nden, da nach 
dem Tod der Kindesmutter kein echter Fall einer 
Stief kindadoption (Annahme des Kindes des Ehe-
gatten) mehr vor liegt. Denn das Gesetz defi niert die 
Stiefkindadoption als Annahme des Kindes des Ehe-
gatten (vgl. §  1741 Abs. 2 S. 3 BGB). Ist der Ehegat-
te bereits verstorben, ist hierdurch die Ehe aufgelöst. 
Es liegt also streng genommen keine Stiefkindadop-
tion mehr vor, sondern eine Einzelannahme nach 
§  1741 Abs. 2 S. 1 BGB (BeckOGK-BGB/Löhnig, 
§  1741 Rn. 79; vgl. auch MünchKommBGB/Maurer, 
8. Aufl . 2020, § 1741 Rn. 23: „Die Stief kindadoption, 
bei der ein Ehegatte das Kind des anderen Ehegatten 
annimmt, setzt eine wirk same Ehe zwischen dem El-
ternteil des Kindes und dem Annehmenden voraus 
[Abs. 2 S. 3].“).

Im Hinblick darauf, dass die Nichtdurchführung 
einer erforderlichen Beratung ein Adoptionshin-
dernis darstellt (vgl. Reinhardt, §  9a AdVermiG 
Rn. 17), könnte es sich angesichts des Fehlens aus-
drücklicher Rechtsprechung und Literatur empfeh-
len, in einem solchen Fall mit der Adoptionsvermitt-
lungsstelle bzw. dem Familiengericht Rücksprache zu 
halten. 

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

MaBV § 3 Abs. 1 Nr. 3
Sicherung der Lastenfreistellung i. S. d. MaBV bei 
abhandengekommenem Grundschuldbrief 
Abruf-Nr.: 177517

AktG § 179a; BGB § 21 
Analoge Anwendung des § 179a AktG auf den Ver-
ein; Veräußerung des Vermögens im Ganzen eines 
eingetragenen Vereins; Gesamtvermögensgeschäft; 
Zustimmung der Mitgliederversammlung
Abruf-Nr.: 188343

Rechtsprechung
GrEStG § 9 Abs. 2 Nr. 1 
Bauträgervertrag; Grunderwerbsteuer bei nachträg-
lichen Sonderwünschen des Käufers

1. Zahlungen für nachträgliche Sonderwünsche des 
Käufers einer noch zu errichtenden Eigentumswoh-
nung unterliegen der Grunderwerbsteuer, wenn sie 
in einem rechtlichen Zusammenhang mit dem vor-
ausgegangenen Erwerbsvorgang stehen; dies ist der 
Fall, wenn sich aus dem ursprünglichen Kauf- bzw. 
Kauf-/Werkvertrag ein Anspruch auf Mehrentgelte 
im Falle etwaiger nachträglicher Sonderwünsche ab-
leiten lässt. 

2. Für jeden Sonderwunsch wird ein eigenständiger 
Grunderwerbsteuertatbestand in dem Zeitpunkt 
verwirklicht, in dem die zusätzliche Gegenleistung 
i. S. v. § 9 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG bindend vereinbart 
wird. Die Steuer für eine nachträglich vereinbarte 
Sonderleistung ist in einem selbständigen Steuerbe-
scheid festzusetzen, der neben den ursprünglichen 
Steuerbescheid tritt. Es ist grundsätzlich zulässig, 
dass die Grunderwerbsteuer für mehrere Zusatz-
leistungen in einem Steuerbescheid in einem Betrag 
festsetzt wird.

(Leitsätze der DNotI-Redaktion)
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Problem
Die Käufer erwarben mit notariellem Kauf- und Werk-
vertrag mehrere noch zu errichtende Eigentumswoh-
nungen. Im Vertrag wurde für den Fall von Änderungs-
wünschen nach Beurkundung (und vor Abnahme) 
bestimmt, dass diese Änderungen nicht selbst von den 
Käufern (oder von diesen beauftragten Handwerkern) 
durchgeführt werden durften, dass Ausführungen der 
Sonderwünsche durch den Veräußerer der einvernehm-
lichen Abstimmung bedurften und die Käufer die durch 
die Sonderwünsche verursachten Mehrkosten zu tragen 
hatten. Nach mehreren Änderungswünschen, die jeweils 
Mehrentgelte auslösten, erließ das Finanzamt zusätzlich 
zum ursprünglichen Grunderwerbsteuerbescheid einen 
weiteren Bescheid, in dem Grunderwerbsteuer auf diese 
zusätzlichen Leistungen i.S.v. § 9 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG 
festgesetzt wurde. 

Entscheidung
Das Gericht führt aus, Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer sei gem. § 8 Abs. 1 GrEStG die 
Gegenleistung; bei einem Grundstückskauf gelte gem. 
§  9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG als Gegenleistung u.a. der 
Kaufpreis einschließlich der vom Erwerber übernom-
menen sonstigen Leistungen. Ergebe sich aus weite-
ren Vereinbarungen, die mit diesem Rechtsgeschäft in 
einem rechtlichen oder zumindest objektiv sachlichen 
Zusammenhang stünden, dass der Erwerber das beim 
Abschluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück 
im bebauten Zustand erhalte, liege ein einheitlicher 
Erwerbsvorgang vor und die Gebäudeerrichtungs-
kosten seien in die Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer einzubeziehen. 

Hinsichtlich der nachträglichen Sonderwünsche der 
Käufer, die jeweils ein Mehrentgelt auslösten, gelte Fol-
gendes: Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG gehörten zur 
Gegenleistung auch noch weitere Leistungen des Erwer-
bers, die dieser dem Veräußerer (neben der ursprüng-
lich vereinbarten Leistung) zusätzlich gewähre. Solche 
zusätzlichen Leistungen lägen vor, wenn sie mit dem 
seinerzeitigen Erwerb in einem rechtlichen Zusam-
menhang stünden. Ein solcher rechtlicher Zusammen-
hang bestehe z.B. dann, wenn sich bereits aus dem ur-
sprünglichen Notarvertrag, also aus dem Kaufvertrag 
oder aus dem Kauf- und Werkvertrag – sei es unmittel-
bar oder über allgemeine Rechtsgrundsätze (z.B. Treu 
und Glauben) – ein Anspruch auf die spätere zusätz-
liche Leistung ableiten lasse. 

Im vorliegenden Fall schaff e die Klausel zur Übernah-
me von Mehrkosten bei späteren Sonderwünschen die 

Grundlage für die Erbringung von Zusatzleistungen 
in Abhängigkeit von zukünftig geäußerten, im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses hinsichtlich „Ob“ und 
„Wie“ noch off enen Sonderwünschen des Erwer-
bers. Damit stehe die spätere Sonderleistung in einem 
rechtlichen Zusammenhang mit dem seinerzeitigen 
Erwerb.

Da erst mit der (bindenden) Vereinbarung einer 
zusätzlichen Leistung jeweils ein eigenständiger 
Steuertatbestand verwirklicht werde, wirke diese 
nicht als rückwirkendes Ereignis i.S.v. § 175 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 AO zurück, weshalb der ursprüngliche Erwerbs-
vorgang unberührt bleibe. Die zusätzliche Gegenleis-
tung i. S. v. § 9 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG sei verwirklicht, 
sobald die Bindung der Vertragspartner hinsichtlich der 
zusätzlichen Gegenleistung eingetreten sei; auf die Zeit-
punkte der Erfüllung der Leistung oder der Gegenleis-
tung komme es hingegen nicht an.

Im Urteilssachverhalt gab es mehrere nachträgliche Son-
derwünsche und somit auch mehrere weitere Grund-
erwerbsteuertatbestände. Das Gericht stellte fest, dass 
es nicht gegen das Bestimmtheitsgebot verstoße, wenn 
die Grunderwerbsteuer für mehrere Steuertatbestän-
de in einem Bescheid und in einem Betrag festgesetzt 
werde, wenn sich hinreichend klar aus dem Bescheid 
ergebe, welche Sachverhalte besteuert würden. Hierfür 
genüge es, dass die Sonderwünsche, auf denen die wei-
teren Gegenleistungen beruhten, in dem Bescheid ihrer 
jeweiligen Art nach, mit dem jeweiligen Zeitpunkt 
ihrer Vereinbarung und jeweiligem Entgelt, einzeln 
aufgeführt seien.

Hinweis
In der Praxis wird häufi g bei Bauträgerverträgen ver-
einbart, dass der Käufer dem Bauträger die Ausfüh-
rung von Änderungswünschen, die nach Abschluss des 
Vertrags und vor Abnahme des Bauwerks durch den 
Käufer geäußert werden, zusätzlich zu vergüten hat. 
Das praxisrelevante FG-Urteil fasst die Besonderhei-
ten des materiellen Steuerrechts und des Verfahrens-
rechts, die bei nachträglichen Sonderwünschen gelten, 
zusammen. 

Zu beachten ist, dass eine „zusätzliche“ Leistung, die be-
reits im Erwerbszeitpunkt vereinbart wird, schon gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG bei der grunderwerbsteuer-
lichen Bemessungsgrundlage erfasst wird. Hingegen 
entsteht ein weiterer (neuer) Steueranspruch gemäß § 9 
Abs. 2 Nr. 1 GrEStG, wenn eine zusätzliche Leistung 
erst nachträglich vereinbart wird und diese in einem 
rechtlichen Zusammenhang mit dem vorausgegangenen 
Erwerbsvorgang steht.


